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Vorwort

Die Herausgeber ehren mit dieser Festschrift Eckart Klein zu seinem 70. Geburts-
tag. Sie und die breite Autorenschar zollen dem Wissenschaftler Respekt und erwei-
sen dem Menschen ihre Reverenz. Sie alle vereint die Hoffnung, dem Jubilar mit die-
ser Festschrift eine Freude zu bereiten.

Eckart Klein hat sich als Wissenschaftler dem Öffentlichen Recht in seiner ganzen
Bandbreite gewidmet, wenngleich die Tätigkeit am Heidelberger Max-Planck-Insti-
tut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1968 –1971 und 1976–
1981) und die Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht
(1974– 1976) seine Interessen nachhaltig geprägt und fokussiert haben. Wichtige
Themen seiner Publikationstätigkeit während seiner gesamten wissenschaftlichen
Laufbahn sind dementsprechend das Verfassungsprozessrecht, das allgemeine Völ-
kerrecht, das Recht der internationalen Organisationen und der internationale Men-
schenrechtsschutz.

Nach der Heidelberger und Karlsruher Zeit wirkte Eckart Klein in Mainz (1981–
1994), wo er seine Beschäftigung mit der deutschen Frage intensivierte und am Wie-
dervereinigungsgebot des Grundgesetzes auch dann festhielt, als dies in der öffent-
lichen Wahrnehmung zu einer randständigen Position zu werden drohte. Als frei-
heitsliebenden Patrioten freilich konnten ihn die Lage der Deutschen in der DDR
und die Teilung Deutschlands nicht ungerührt lassen. Dementsprechend hat er
sich nach dem Fall der Mauer und der Vereinigung frühzeitig in den neuen Bundes-
ländern engagiert und wechselte schließlich an die Universität Potsdam (1994–
2008). Hier gründete er auch das MenschenRechtsZentrum der Universität Potsdam,
dem er während dieser Zeit (ab 2001 gemeinsam mit Christoph Menke) als Direktor
vorstand.

Der Jurist Eckart Klein ergänzte seine Tätigkeit als Hochschullehrer durch die
Wahrnehmung von Richterämtern an den Oberverwaltungsgerichten in Koblenz
(1984– 1994) und Frankfurt/Oder (1995– 2001) sowie am Staatsgerichtshof der Frei-
en Hansestadt Bremen (1995 –2011). Außerdem war er Mitglied des Menschen-
rechtsausschusses der Vereinten Nationen (1995– 2003) und wirkte mehrfach als
deutscher Ad-hoc-Richter an Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte mit. Aktivitäten für die Deutsche Forschungsgemeinschaft, im Rahmen
der akademischen Selbstverwaltung und in wissenschaftlichen Vereinigungen sind
ebenso zu erwähnen wie Politikberatung und Gutachtertätigkeiten.

Dass bei alldem die akademische Lehre nicht zu kurz kam, war für Eckart Klein
oberstes Gebot. Wer ihn als Student im Hörsaal erleben durfte, weiß, wie motivierend



die von ihm aufrichtig verkörperte Verbindung von Pflichtbewusstsein, Kenntnis-
reichtum und Begeisterung für die Sache gewirkt hat. Seine Beliebtheit als Hoch-
schullehrer lässt sich auch daran ablesen, dass er nicht nur an seinen Heimatuniver-
sitäten unterrichtete, sondern auch in Paris, Szeged und Miami gefragt war und ist.

Eine staatliche Ordnung, deren Funktionsfähigkeit gesichert ist, um ihre Aufga-
ben nach innen und außen effektiv zu erfüllen, steht im Mittelpunkt seines wissen-
schaftlichen Wirkens. Der Staat im Recht – getragen vom und gebunden durch das
Recht, orientiert an Gemeinwohl und Individualrechten gleichermaßen – ist Gegen-
stand und Ziel des Rechtswissenschaftlers Eckart Klein.

Schüler und Weggefährten haben in dieser Festschrift Beiträge aus den Bereichen
des Völkerrechts, des Europarechts und des nationalen Rechts versammelt, um die
Position des Staates im Recht aus unterschiedlichen Blickwinkeln auszuloten. Sie
alle danken Eckart Klein für wissenschaftliche Begegnung und persönliche Gesprä-
che. Die herausgebenden Schüler fügen den ganz besonderen Dank an den akademi-
schen Lehrer hinzu, der Vorbild war und ist.

Marten Breuer
Astrid Epiney
Andreas Haratsch
Stefanie Schmahl
Norman Weiß
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A. Staatsrecht





Betrachtungen zum Staatshaftungsrecht
in Deutschland

Von Heinz Joachim Bonk

I. Ausgangslage

Vor rund 30 Jahren ist die Reform des Staatshaftungsrechts gescheitert. Denn das
nach langen Beratungen im Gesetzgebungsverfahren schließlich ohne gleichzeitige
Grundgesetzänderung zustande gekommene Staatshaftungsgesetz vom 26. Juni
19811 wurde auf die Klage mehrerer Bundesländer vom Bundesverfassungsgericht
mit Urteil vom 19. Oktober 19822 wegen damals fehlender Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes für dieses Gesetz für nichtig erklärt. Im Jahr 1994 wurden sodann
Art. 74 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 2 in das Grundgesetz neu eingefügt, durch die der
Bund eine – an die Zustimmung des Bundesrats geknüpfte – konkurrierende Gesetz-
gebungszuständigkeit für dieses Rechtsgebiet erhielt. Die frühere Kompetenzunklar-
heit ist damit beseitigt: Gleichwohl gibt es seitdem trotz einiger zögerlicher Bemü-
hungen in Bund und Ländern3 zum Staatshaftungsrecht bisher weder ein Gesetz noch
einen Gesetzentwurf auf Bundesebene. Ersichtlich ist es zumal in Zeiten knapper öf-
fentlicher Kassen nicht möglich, einen neuen Gesetzentwurf für das Staatshaftungs-
recht in das Gesetzgebungsverfahren zu bringen, der heutigem Rechtsverständnis
entspricht und trotzdem möglichst „kostenneutral“ ist.

Diese langjährige Abstinenz des Gesetzgebers ist an sich überraschend. Denn in
Deutschland haben sonst die strengen rechtsstaatlichen Anforderungen des Vorrangs
und Vorbehalts des Gesetzes sowie die Gebote der Vollständigkeit, Klarheit und Be-
stimmtheit von Normen zur nahezu völligen und detaillierten gesetzlichen Durchnor-
mierung bis in Kleinigkeiten in nahezu allen Lebensbereichen geführt. Das Staats-
haftungsrecht ist demgegenüber nach wie vor nur teilweise und uneinheitlich gesetz-
lich geregelt, es beruht auf unterschiedlichen Grundvorstellungen und besteht aus
einem komplizierten Nebeneinander von Europa-, Verfassungs-, Gesetzes-, Ge-
wohnheits- und Richterrecht. Die Rechtsprechung hat die bestehenden Lücken

1 BGBl I S. 556. Vgl. dazu die Gesetzentwürfe der Bundesregierung zur Änderung des GG
(zu Art. 34) und für ein Staatshaftungsgesetz aus dem Jahr 1978, BT-Drs. 8/2079 und 8/2080.
Zu den Grundsatzüberlegungen vgl. H. J. Vogel, DVBl. 1978, 657.

2 Vgl. BVerfGE 61, 149 ff.
3 Nachweise bei H.-J. Bonk, in: M. Sachs (Hrsg.), GG, 6. Aufl. 2011, Art. 34 Rn. 13 ff. Der

Koalitionsvertrag von 2009 enthält im Abschnitt „Rechtspolitik“ den knappen Satz „Wir
wollen das Staatshaftungsrecht kodifizieren und gerecht ausgestalten“.



und Ungereimtheiten im Wege richterlicher Rechtsfortbildung zwar behelfsmäßig
geschlossen, das Staatshaftungsrecht bleibt aber normatives Defizitgebiet.

Das Thema ist auch deshalb aktuell, weil die nationale Rechtsordnung zuneh-
mend vom Europarecht beeinflusst und überlagert wird, was auch in der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg und des Menschenrechtsge-
richtshofs in Straßburg zum Ausdruck kommt. Daher stellt sich auch hier die
sonst bedeutsame Frage nach dem Verhältnis zwischen dem deutschen und dem eu-
ropäischen Recht.

Nachfolgend sollen jedenfalls einige grundsätzliche Aspekte des gegenwärtigen
Zustands des Staatshaftungsrechts näher betrachtet werden.

II. Begriff und Bedeutung des Staatshaftungsrechts

1. Begriff

Der Begriff „Staatshaftungsrecht“ ist nicht mit dem Amtshaftungsrecht des § 839
BGB identisch, denn er umfasst auch die damit in engem sachlichen Zusammenhang
stehenden geschriebenen und richterrechtlichen Institute der öffentlich-rechtlichen
Ersatz- und Ausgleichsleistungen im weiteren Sinne. Da der in Art. 74 Abs. 1
Nr. 25 GG n.F. ausdrücklich genannte Begriff an das gescheiterte Staatshaftungsge-
setz von 1981 anknüpft, entspricht der grundgesetzliche Kompetenzbegriff – in An-
knüpfung und Konkretisierung des Art. 34 GG (hierzu nachfolgend) – im Wesentli-
chen dem im StHG 1981 enthalten gewesenen, über § 839 BGB hinausgehendem Re-
gelungsbereich.4 Er erstreckt sich daher auf alle Staatsgewalten der Legislative, Exe-
kutive und Judikative von Bund, Ländern und Kommunen, soweit sie öffentlich-
rechtlich tätig sind und zur öffentlichen Gewalt i.S. von Art. 19 Abs. 4 GG gerechnet
werden. Er umfasst die Haftung, also Einstandspflicht und Verantwortlichkeit für
rechtswidriges bürgerschädigendes Handeln oder Unterlassen der staatlichen Organe
und Organwalter unabhängig davon, ob es schuldhaft erfolgte oder nicht. Auch die
im Zusammenhang mit § 839 BGB richterrechtlich entwickelten Haftungsinstitute
des enteignenden und enteignungsgleichen Eingriffs sowie der Aufopferung und
der Folgenbeseitigung gehören dazu, ebenso die Haftung des Staates aus öffent-
lich-rechtlichen Vertrags- und sonstigen Schuldverhältnissen sowie des sog. Plange-
währleistungsanspruchs und der öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung (zu alle-
dem nachfolgend VI.).

4 H.M., vgl. etwa S. Oeter, in: H. v. Mangoldt/F. Klein/C. Starck (Hrsg.), GG,
6. Aufl. 2010, Art. 74 Rn. 213 ff.; C. Degenhart, in: Sachs (Fn. 3), Art. 74 Rn. 106 ff.; H. D.
Jarass/B. Pieroth, GG, 12. Aufl. 2012, Art. 74 Rn. 71; I. v. Münch/P. Kunig, GG,
6. Aufl. 2012, Art. 74 Rn. 108.
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2. Zentrale Bedeutung des Art. 34 GG

Art. 34 GG ist die zentrale Verfassungsnorm für die Haftung des Staates für sein
fehlsames, insbesondere rechtswidriges und bürgerschädigendes Handeln. Die Re-
gelung hat bei verfassungskonformer Auslegung und Anwendung mehrfache recht-
liche Bedeutung:

a) Als Regelung im Abschnitt „Bund und Länder“ erzeugt er zunächst unmittel-
bare Bindungswirkungen für alle staatlichen Ebenen von Bund, Ländern und Kom-
munen. Die dort gewährleistete grundsätzliche Haftung des Staates für pflichtwidri-
ges und einem Dritten gegenüber bestehendes Organ- und Organwalterhandeln ist
eine Institutsgarantie. Sie stellt eine Mindestgarantie der Haftung des Staates dar,
die er – gemessen an § 839 BGB – überschreiten, aber nicht unterschreiten darf.5

Art. 34 S. 1 GG enthält ein grundrechtsähnliches Recht für die Betroffenen und
kann mit Hilfe der Verfassungsbeschwerde verfolgt werden.6

b) Art. 34 S. 1 GG wird vielfach – unter Berücksichtigung der historischen Ent-
wicklung – als bloße „Schuldübernahmenorm“ auf den Staat für eine durch § 839
BGB begründete Haftung für die zivilrechtliche Schuld eines Dritten („Beamten“)
ausgelegt. Damit wird aber der eigenständige öffentlich-rechtliche Gehalt des
Art. 34 GG als Bestandteil nunmehr des öffentlichen Rechts7 relativiert, denn eine
Verfassungsnorm darf nicht allein am Maßstab einer – zumal vor dem Grundgesetz
erlassenen – zivilrechtlichen einfachgesetzlichen Regelung gemessen und inhaltlich
danach bestimmt werden. Art. 34 GG begründet nach Wortlaut und Sinn selbst eine
unmittelbare grundsätzliche Verantwortlichkeit des Staates für fehlsam ausgeübte
öffentliche Gewalt eines Organwalters und ist damit die Anspruchsgrundlage für
die Haftung des Staates bei drittgerichteten Pflichtverletzungen. § 839 BGB und
die anderen Staatshaftungsinstitute sind wichtige „Ausführungsgesetze“, die sich
daher im Rahmen der Verfassung halten müssen und verfassungskonform auszulegen
und anzuwenden sind.8

c) Art. 34 GG ist gleichzeitig als Konkretisierung des Rechtsstaatsprinzips zu ver-
stehen,9 denn dieses und das Verhältnismäßigkeitsprinzip gebieten, dass ein von öf-
fentlicher Gewalt rechtswidrig Geschädigter nicht grundsätzlich ohne jedwede Kom-
pensation in Geld oder durch sonstigen Schadensausgleich bleiben darf, wenn die
einem Dritten gegenüber bestehende Rechtspflicht verletzt wurde. Das ist zugleich

5 Vgl. BVerfGE 61, 149 (199); BVerfG (K) NVwZ 1998, 272.
6 Vgl. BVerfGE 86, 6 (12); T. v. Danwitz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Fn. 4), Art. 34

Rn. 39; H.-J. Papier, in: T. Maunz/G. Dürig, GG, Art. 34 Rn. 87 (64. EL Januar 2009);
K. Stern, Staatsrecht III/1, 1988, 1378; Jarass/Pieroth (Fn. 4), Art. 34 Rn. 1, 2; S. Pieper, in:
B. Schmidt-Bleibtreu/H. Hofmann/A. Hopfauf (Hrsg.), GG, 12. Aufl. 2011, Art. 34 Rn. 2.

7 So ausdrücklich BVerfGE 61, 149 (176).
8 Vgl. BVerfGE 61, 149 (199).
9 So inzwischen h.M., vgl. etwa Papier (Fn. 6), Art. 34 Rn. 12; J. Wieland, in: H. Dreier

(Hrsg.), GG, 2. Aufl. 2007, Art. 34 Rn. 22; v. Danwitz (Fn. 6), Art. 34 Rn. 40; F. Ossenbühl,
Staatshaftungsrecht, 5. Aufl. 1998, S. 9.
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